
Bekanntmachung der Kreisstadt Saarlouis 

 

Bebauungsplan „Neue Feuerwache Lisdorf“  

mit paralleler Teiländerung des Flächennutzungsplanes, im Stadtteil Lisdorf   

 

• Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB 

• Veröffentlichung im Internet und Auslegung zur frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 

Der Stadtrat der Kreisstadt Saarlouis hat in seiner öffentlicher Sitzung am 10.04.2025 

die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Neue Feuerwa-

che Lisdorf“ sowie die parallele Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes beschlossen. In gleicher Sitzung wurden die Ent-

würfe des Bebauungsplanes und der Flächennutzungsplan-Teiländerung gebilligt so-

wie der Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gefasst. Gemäß § 2 

Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. 

I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, werden diese Be-

schlüsse hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus des Löschbezirks „LB 3 Lisdorf“ ist in der Groß-

straße 54, im historischen Ortskern von Lisdorf, untergebracht. Im Rahmen der 1. Fort-

schreibung des Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplanes der Kreisstadt Saarlouis 

2021 wurden zahlreiche Mängel festgestellt, so dass ein dringender Bedarf für eine 

Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehauses besteht.  

Die Kreisstadt Saarlouis ließ daraufhin eine Sachverständigenstellungnahme zur Prü-

fung potenzieller Standorte für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Freiwil-

ligen Feuerwehr Saarlouis erarbeiten. Im Rahmen dieser Stellungnahme wurden 4 

mögliche Standorte sowie die Erweiterung des jetzigen Standortes untersucht. Die 

Prüfung kam zu dem Ergebnis, dass der Standort an der Holzmühler Straße für eine 

zukünftige Planung am besten geeignet ist. Dieser zeichnet sich durch eine großräu-

mige Abdeckung innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen aus. Bedingt ist dies durch 

die gute Verkehrsanbindung sowie die zentrale Lage zum Stadtteil Lisdorf, der Kern-

stadt und der Autobahn 620. 

 

Ziel der Kreisstadt Saarlouis ist es, Brandschutz und Feuerwehrversorgung im gesam-

ten Stadtgebiet, insbesondere im Stadtteil Lisdorf zu optimieren und zukunftssicher 

durch einen Neubau an der Holzmühler Straße auszurichten. 

 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine ca. 0,9 ha große, bislang landwirtschaftlich 

genutzte Fläche, welche westlich des Lisdorfer Siedlungskörpers liegt. Die Erschlie-

ßung ist über die südlich angrenzende Holzmühler Straße gesichert. 

 

Das Plangebiet liegt derzeit nicht innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile. 



Die planungsrechtliche Zulässigkeit beurteilt sich daher aktuell nach § 35 BauGB 

(Bauen im Außenbereich). Danach ist das Vorhaben nicht realisierbar. Zur Schaffung 

der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Planung bedarf es 

daher der Aufstellung des Bebauungsplans „Neue Feuerwache Lisdorf“. 

 

Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt Saarlouis sieht für das Plangebiet die Dar-

stellung als Fläche für die Landwirtschaft vor. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 

BauGB ist somit nicht erfüllt. Daher ist gemäß § 8 Abs. 3 BauGB eine parallele Teilän-

derung des Flächennutzungsplanes der Kreisstadt Saarlouis erforderlich.  

 

Um die Zulässigkeitsvoraussetzungen auf Ebene der Raumordnung und Landespla-

nung zu schaffen, wurde bereits vorab ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt, da 

der Vorhabenstandort innerhalb eines landesplanerisch festgelegten Vorranggebietes 

für Landwirtschaft (VL) liegt. Einer Abweichung von den Zielen der Raumordnung, wel-

che aufgrund der Anpassungsklausel der kommunalen Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 

4 BauGB nur ausnahmsweise möglich ist, stimmte die oberste Landesplanungsbe-

hörde mit raumordnerischen Entscheid vom 24. September 2024 (Aktenzeichen OBB 

11-2024/Na) zu. 

 

Der Geltungsbereich liegt im Westen der Lisdorfer Gemarkung, in der Kreisstadt Saar-

louis. Er liegt außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage, zwischen der Orts-

lage und der Autobahn 620. Die Fläche befindet sich nördlich der Holzmühler Straße 

und wird im Norden durch ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop (Nasswiese) 

begrenzt. Die direkte Umgebung des Gebietes wird durch landwirtschaftlich genutzte 

Flächen geprägt. 

Die genauen Grenzen des Bebauungsplanes und der Teiländerung des Flächennut-

zungsplanes sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst eine Fläche 

von ca. 0,9 ha. 

 



 
Übersichtsplan mit Geltungsbereich; Quelle: GeoBasis-DE / LVGL-SL (2024); Bearbeitung: Kernplan 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht, dass die angefertigten Planunterlagen, bestehend aus 

dem Entwurf des Bebauungsplanes, den textlichen Festsetzungen, der dazugehörigen 

Begründung und dem Entwurf der Teiländerung des Flächennutzungsplanes mit Be-

gründung in der Zeit vom 28.04.2025 bis einschließlich 06.06.2025 auf der Internet-

seite der Kreisstadt Saarlouis (www.saarlouis.de) unter 

https://www.saarlouis.de/beteiligungsverfahren veröffentlicht und zur Ansicht und 

zum Herunterladen bereitgehalten werden. Der Inhalt der Bekanntmachung ist eben-

falls im Internet eingestellt. 

 

Die oben genannten Unterlagen können während des oben genannten Zeitraums zu-

sätzlich im Rathaus der Kreisstadt, Großer Markt 1, 66740 Saarlouis, im Flur des 2. 

OG, vor Zimmer Nr. 2.38, während der folgenden Öffnungszeiten eingesehen werden:  

• Montag 08:00 - 16:30 Uhr 

• Dienstag 08:00 - 16:30 Uhr 

• Mittwoch 08:00 - 12:30 Uhr 

http://www.saarlouis.de/
https://www.saarlouis.de/beteiligungsverfahren


• Donnerstag 08:00 - 17:00 Uhr 

• Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 

 

Auskünfte zur Planung werden in den Zimmern 2.36 und 2.39 erteilt. Eine telefonische 

Terminabsprache unter der Telefonnummer 06831/ 443-336 (vormittags) oder 06831/ 

443-326 ist zweckmäßig. 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB und die 

nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich über das 

zentrale Internetportal des Landes (https://www.uvp-verbund.de/kartendienste) elekt-

ronisch abrufbar. 

 

Nach §§ 2a, 2 Abs. 4 BauGB wird als gesonderter Bestandteil der Begründung ein 

Umweltbericht erstellt, der nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbar-

gemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB fortge-

schrieben wird. 

Während der zuvor genannten Frist können von jedermann Stellungnahmen elektro-

nisch per Mail an die E-Mail-Adresse bauleitplanung@saarlouis.de, bei Bedarf auch 

schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 

  

Die Öffentlichkeit ist aufgerufen von ihrem Recht Gebrauch zu machen. 

 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und über Ihre Rechte 

nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner für Fragen 

zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den „Informationen zur Datenschutz-Grundver-

ordnung“ der Kreisstadt Saarlouis. Diese Informationen erhalten Sie bei der Stadtver-

waltung in für Sie geeigneter Form. 

 

 

Saarlouis, den 16.04.2025 

 

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis 

i.V. 

 

Gerald Purucker 

  Beigeordneter    

 

https://www.uvp-verbund.de/kartendienste

